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Wasserverband Eifel-Rur
Düren, 23.04.2007
- UB Labor / UB FGM -
430.20-080-0100
AK EU-WRRL der Wasserverbände NRW
Ergebnisprotokoll der 25. Sitzung vom 30.03.2007 beim Wasserverband Eifel-Rur

Teilnehmer:

s. Teilnehmerliste (Anlage 1)
Entschuldigt:
Aggerverband


Herr Prof. Dr.Scheuer




Aggerverband


Herr Schramm




AGW




Herr Dr. Oehmichen




BRW




Herr Dr. Schitthelm

Erftverband



Herr Dr. Bucher

Ruhrverband



Herr Dr. Haneklaus




Wahnbachtalsperrenverband
Herr Eckschlag

TOP 1:
Niederschrift der letzten Sitzung

Die Niederschrift wurde ohne Änderungen angenommen.

TOP 2.
Maßnahmenplanung
Herr Hoppmann stellte zunächst das MUNLV-Projekt vor „Identifizierung der kosten​effizientesten Maßnahmenkombinationen bezüglich der Gewässerbelastung mit Schadstoffen zur Erfüllung der EU-WRRL unter Berücksichtigung der Rand​bedingungen - Beispiel Rur“ (Anlage 2). 
Kern des Projektes ist ein Ablaufschema mit mehreren Einzelschritten, dass die Auf​stellung eines Maßnahmenprogrammes geordnet nach Prioritäten erlaubt soll. Ausgangspunkt ist dabei das sog. Baseline-Szenario, dass u. a. die Maßnahmen der jeweiligen verbandsseitigen Abwasserbeseitigungskonzepte ABK enthält. Das MUNLV hat die Einbindung der ABK im Baseline-Szenario als verbindlich vorgegeben.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass aus diesem Grund bei der Fortschreibung der Verbands-ABK allgemein nur die Maßnahmen aufgenommen werden sollten, die unkritisch bzw. freiwillig sind. Unklarheit bestand darüber, welche Maßnahmen letztlich dem ABK und welche der Maßnahmenplanung zuzuordnen sind. Auch im Fall der Regenwasserbehandlung sprach sich die Mehrheit der Teilnehmer dafür aus, derartige Maßnahmen nicht dem Baseline-Szenario sondern der Bewirtschaftungs​planung zuzurechnen, da hier nur Landes- und keine EU-Richtlinien existieren.
Ein Vorschlag (des RV) unterschied zwischen Maßnahmen, die emissionsseitig ansetzen und in das ABK/Baseline-Szenario aufgenommen werden sollen, und solchen, die direkt zur Verbesserung des Gewässers beitragen (Immissionsansatz) und daher zur Maßnahmenplanung gehören.

Die anschließende Diskussion beinhaltete die ungeklärte Ausgestaltung der Maßnahmen​planung: Welche Art von Maßnahmen sollen enthalten sein, wie verbindlich ist das Maßnahmenprogramm angesichts der angestrebten kurzfristigen Umsetzung und welcher Stellenwert kommt dabei den morphologischen Defiziten zu, zumal laut MUNLV die biologischen Merkmale entscheidend sein sollen ? 

Es wurde noch einmal betont, dass die Ebene der Maßnahmenplanung das Teileinzugsgebiet, und nicht der einzelne Wasserkörper sein muss. 
Herr Böcker berichtete anschließend über das Pilotprojekt des Wupperverbands an der Dhünn (Anlage 3). Mit dem Ziel, den guten Zustand der Dhünn zu erreichen, wurden Teilbearbeitungsgebiete gebildet. In Kooperation mit den zahlreichen beteiligten Institutionen (Bezirksregierung, Städte, Kreise etc.) konnte an einzelnen Bearbeitungsgebieten bereits eine Kombination von Maßnahmen ermittelt werden, die unter den lokalen Gegebenheiten als geeignet erscheinen, den guten Zustand zu erreichen.
Herr Hurck stellt den aktuellen Entwurf der Handlungsanleitung Bewirtschaftungs​planung (Anlage 4) vor, der von einem Konsortium aus dem MUNLV und einigen Büros erstellt wurde. Der Entwurf beinhaltet in tabellarischer Form die verschiedenen Arbeits​schritte und -pakete, die von den einzelnen Akteuren zu erstellen sind. Unter anderem sollen durch die Geschäftsstellen bis Mitte Mai aus Gruppen von Wasser​körpern sog. Planungseinheiten gebildet werden. Laut Aussage von Frau Dr. Frotscher-Hoof sollen Planungseinheiten Flächen von 200 - 800 km2 umfassen, wobei die Kriterien, nach denen die Wasserkörper zusammengefasst werden sollen, unklar sind. 
Der vorliegende Entwurf befindet sich zurzeit in der Abstimmung beim MUNLV, mit einer endgültigen Fassung ist etwa im August 2007 zu rechnen. 

Die AK-Mitglieder hegen Zweifel, ob eine Zusammenführung der Teildokumente aus den Unterarbeitsgruppen Maßnahmenplanung erfolgen und diese Eingang in die Handlungsanleitung finden wird.

In der anschließenden Diskussion wird deutlich, dass die Wasserverbände nach Einschätzung der Teilnehmer bei der aktuell anstehenden Aufstellung der jeweiligen Bewirtschaftungspläne ihr fachliches Potenzial und ihre Standpunkte zu wenig verankern. Zahlreiche Detailfragen sind noch ungeklärt (Stichworte: Verknüpfung Monitoring mit Maßnahmenplanung, Signifikanzschwelle bei Belastungen, BWK-M3 etc.), auf die in geeigneter Weise Einfluss genommen werden soll. Die existierenden Unterarbeitsgruppen werden als dafür nur bedingt geeignet erachtet.
Zur Abhilfe wurde beschlossen, die AK-Sitzungen häufiger stattfinden zu lassen und dabei als Schwerpunkt konkrete Sachfragen zu bearbeiten und aktuelle Erkenntnisse zu diskutieren. Im Vordergrund steht nicht die reine Lobbyarbeit sondern die Meinungsbildung für die Verbände durch Einbringen von Fachwissen der Beteiligten. 

Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen einerseits die Verbandsvertreter in den UAG und der Lenkungsgruppe „munitioniert“ werden, um konkrete Anstöße und Vorschläge unterbreiten, fehlende Arbeiten einfordern und Missstände identifizieren zu können.
Dazu sollen bis 16.04.2007 aus dem Teilnehmerkreis Fachfragen formuliert werden, deren Klärung drängt und zu denen eine einheitliche Meinungsbildung geboten erscheint. Die Vorschläge per mail sammelt Herr Hoppmann (hoppmann.a@wver.de), die dann zusammengefasst als Diskussionsgrundlage für die nächste AK-Sitzung dienen sollen.
Herr Dr. Kern berichtete anschließend aus der Kleingruppe der UAG Hydromorphologie, dass die Berücksichtigung der Ergebnisse des biologischen Monitorings bei der Maßnahmenplanung zeitlich nicht leistbar sei, da z. B. bei Phytobenthos und Makrophyten derzeit noch verschiedene Modelle und Auswerteverfahren existieren, die zu stark voneinander abweichenden Bewertungen führen. Da das MUNLV bis Ende 2007 die wichtigsten Bewirtschaftungsziele melden muss, bleibt nur, lediglich die wichtigsten und sicheren Maßnahmen in den Bewirtschaftungsplan aufzunehmen. 

In Fragen der Hydromorphologie sind NRW-weit die Ergebnisse des Stever-Projektes maßgeblich. Dabei sind Wasserkörper-Gruppen zu bilden, die eine ähnliche Belastungssituation aufweisen und in naturräumlichem Zusammenhang stehen. Allerdings fehlt auch hier eine Definition der Planungseinheiten, wie sie laut Handlungsempfehlung zu bilden sind. Laut Kleingruppe der UAG Hydromorphologie sind Vorranggewässer zu identifizieren. Hydromorphologische Maßnahmen sollen dort ansetzen, wo biologische Defizite existieren.
Zum Thema HMWB besteht das Hauptproblem in der Festlegung des ökologischen Potenzials. Dazu soll das sog. Prager Verfahren dienen (www.flussgebiete.nrw.de), wobei man sich letztlich an der Machbarkeit und weniger an der Biologie orientiert.

Aus der Lenkungsgruppe berichtete Herr Böcker, dass der Entwurf zu den „Prioritären Stoffen“ im EU-Parlament im April im Plenum beraten wird. Es liegen zahlreiche Änderungsanträge vor.

Derzeit fordert das MUNLV auf der Internet-Seite Flussgebiete (s. o.) zur Stellungnahme zum Arbeits- und Zeitplan zur Erstellung der Bewirtschaftungspläne auf. Die aufgeführten Fristen entsprechen denen des Gesetzestextes der WRRL. Die AGW ist in diesem Zusammenhang nicht aktiv geworden.
TOP 3: Berichte aus weiteren Arbeitsgruppen

Wie Herr Hurck erläuterte, wurde zum Teil C des Leitfadens Monitoring Oberflächengewässer inzwischen eine Stellungnahme der Verbände erstellt.
Die Landwirtschaftsverbände haben eine Fragebogenaktion zum morphologischen Zustand der Gewässer und der Ausweisung von HMWB/AWB gestartet. Das Ziel ist die Deklarierung einer möglichst großen Zahl von Wasserkörpern als „heavily modified“ bzw. „artificial“, da morphologische Veränderungen die Landwirtschaft massiv beträfen.

Aus der AG Monitoring Grundwasser berichtet Herr Dr. Kühn, dass der Leitfaden inzwischen fertig gestellt sei. Die Grundwassermessstellen sind festgelegt und nach Brüssel gemeldet. In der Diskussion befindet sich noch die Einstufung von Grundwasserkörpern als gefährdet/nicht gefährdet, wobei lediglich für Nitrat und PBSM Qualitätsnormen vorhanden sind. Nach Einschätzung von Herrn Dr. Kühn sind die Vorgaben aus Verbandssicht akzeptabel.
Herr Dr. Manheller informierte darüber, dass die Arbeit in der AG Öffentlichkeitsarbeit derzeit ruht.
TOP 4: Berichte aus den Teileinzugsgebieten

Zum Thema Kooperatives Monitoring wird berichtet, dass im Teilnehmerkreis entsprechende Vereinbarungen mit den Geschäftsstellen zurzeit noch nicht unterzeichnet sind. Die Auswahl von Messstellen und Parameter wird noch diskutiert.
TOP 5: Sonstiges

Zur überarbeiteten Blauen Richtlinie liegen inzwischen alle Stellungnahmen der Wasserverbände vor.

Als neuer Termin wurde 

Freitag, der 4. Mai 2007, um 9.30 Uhr beim WVER in Düren, Eisenbahnstraße 5, Raum 501
vereinbart. Schwerpunkt wird die Diskussion der o. g.  gesammelten Fachfragen sein.

gez. Dr. Jörrens
